TIP DES MONATS 5
Umlage für Gartenpflege

Um die Pflege und die Pflegekosten einer gemeinschaftlichen Gartenanlage gibt es unter den Besitzern von Eigentumswohnungen oft Streit. Eine Eigentümergemeinschaft kann nämlich Gartenarbeiten an ein Unternehmen vergeben und die hierfür anfallenden Rechnungsbeträge anteilig auf die Miteigentümer umlegen.

Demgegenüber kann allerdings nach einer Entscheidung des Kammergerichts Berlin derjenige, der den Garten oder zumindest einen angemessenen Teil davon pflegt, verlangen, daß er von einer solchen Umlage befreit wird.
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